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Fondation de Luxembourg

Das Geld und der gute Zweck
Das Fachzentrum für Philanthropie wurde vor fünf Jahren gegründet

VON BÉRENGÈRE BEFFORT

Geld anlegen und Gutes tun: Dafür
wirbt seit fünf Jahren die „Fondati-
on de Luxembourg“, die vermögen-
de Personen bei der Gründung ih-
rer Stiftung begleitet. Mit fachkun-
digen und weit gefächerten Ange-
boten für gemeinnützige Projekte
erfreut sich die Fondation eines ste-
tigen Zuwachses, hieß es bei der
gestrigen Bilanz. In fünf Jahren wur-
den 45 Stiftungen entwickelt, deren
Engagements sich auf 80 Millionen
Euro belaufen.

Eine Stiftung ermöglicht, sein
Vermögen langfristig in ein eigenes
Projekt einzubringen. Die Erträge
finanzieren den Stiftungszweck.
„Viele Leute wollen sich engagie-
ren und die ,Fondation de Luxem-
bourg‘ kann sie im gesamten Pro-
zess entsprechend unterstützen“,
erläutert Generaldirektorin Tonika
Hirdman den Zulauf. Sie verweist
auf den Willen der Spender, selbst
mehr Verantwortung zu überneh-

men – die steuerlichen Vorteile des
finanziellen Instruments seien we-
niger der Beweggrund. Es gehe den
Spendern verstärkt darum, ihr Geld
sinnvoll einzubringen und etwas
Persönliches im sozialen oder kul-
turellen Bereich zu leisten (z.B die
Förderung von Bildungsprojekten,
Unterstützung junger Künstler,
Armutsbekämpfung ...).

Die Arbeit der Fondation reiht
sich in die neue Tendenz und die
Expertise der hiesigen Banken ein.
„Sie trägt zur Diversifizierung der
Produkte des Finanzplatzes bei und
ergänzt die politische Arbeit der
Entwicklungshilfe“, lobte gestern
Finanzminister und Verwaltungs-
ratpräsident Pierre Gramegna.

2013 belief sich die finanzielle
Unterstützung für die jeweiligen
Projekte auf 3,5 Millionen Euro. Ein
Drittel kam Projekten in Luxem-
burg zugute. Bleibt die Frage der Ef-
fizienz der angestrebten Ziele. Es
gebe regelmäßige Gespräche mit
den Verantwortlichen vor Ort und
Berichte würden erstellt, so dass die
Gelder weitergeleitet würden, wenn
die Ergebnisse zufriedenstellend
seien, versichert die Generaldirek-
torin. Die Geldmittel konnten so u.a.
Wartungsarbeiten in der Kathedra-
le, Börsen von Doktoranden im Be-
reich Biomedizin an der Uni Lu-
xemburg wie auch Hilfsprojekten in
Madagaskar zugutekommen. (BB)

Der Entwicklung von 45 Stiftungen
steht die Fondation seit ihrer Grün-
dung zur Seite. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Europäischer Gerichtshof fällt wegweisendes Urteil

Gegen Google, für die Bürgerrechte
US-Konzern ist verpflichtet, Einträge im Suchindex auf Antrag zu löschen

VON P IERRE LEYERS

Seit Jahren wird erbittert um die Fra-
ge gestritten: Gibt es ein „Recht auf
Vergessenwerden“ im Internet? In
einem überraschend eindeutigen Ur-
teil sagt der Europäische Gerichtshof
dazu Ja – wenn es um unliebsame
Daten aus der Vergangenheit eines
Menschen geht, die Dritte über ihn
eingestellt haben. Suchmaschinenbe-
treiber wie Google müssen die Links
dazu löschen. Experten sprechen von
einem „Paukenschlag“ und „Sensati-
onsurteil“. Die Richter stellten außer-
dem klar, dass sich der US-Suchma-
schinenbetreiber an die Datenschutz-
gesetze des Landes halten muss, in
denen er eine Filiale unterhält.

Europas Bürger können im Internet
ein Recht auf Vergessen einfordern.
So kann ein Bürger Google dazu
verpflichten lassen, Links zu unan-
genehmen Dingen aus seiner Ver-
gangenheit nach längerer Zeit aus
dem Netz verschwinden zu lassen.
Das entschied der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) am Dienstag in
Luxemburg (Rechtssache C-131/12).
Google müsse die Verweise aus sei-
ner Ergebnisliste entfernen, wenn
die dort nachzulesenden Informa-
tionen das Recht auf Privatsphäre
und Datenschutz einer Person ver-
letzen.

Es geht dabei um Links zu Web-
seiten, die bei der Suche nach ei-
nem Namen bei Google auftauchen.
Etwa Seiten, die von Dritten veröf-
fentlicht wurden, und sensible per-
sönliche Daten zu einer Person ent-
halten. Google muss diese löschen,
wenn seit der Veröffentlichung Jah-
re verstrichen sind oder die Infor-
mationen nicht mehr ihrem ur-
sprünglichen Zweck entsprechen,
wie etwa bei einer Zwangsverstei-
gerung. Laut Gericht hat der Bürger
einen einklagbaren Anspruch auf
Löschung. Komme Google dem
nicht nach, könne sich der Betrof-
fene an die Datenschutzbehörden
wenden.

Ausnahmen sind laut Gericht nur
bei Personen des öffentlichen Le-
bens erlaubt, bei denen es ein be-
sonderes Interesse gebe.

Eingriff in die Rechte der Person

Geklagt hatte ein Spanier, dessen
Grundstück vor mehr als 15 Jahren
zwangsversteigert wurde. Die amt-
liche Bekanntmachung über die
Pfändung wurde 1998 in einer spa-
nischen Zeitung und im Internet
veröffentlicht. Der Betroffene
wandte sich dagegen, dass Google
bei der Eingabe seines Namens ei-
nen Link zu diesen Informationen
heute noch anzeigt und forderte, den
alten Artikel zu löschen. Die Pfän-
dung sei erledigt und verdiene kei-
ne Erwähnung mehr.

Die Richter urteilten dabei nur
über die Verweise, nicht aber über
die Inhalte der Webseiten. Der An-
spruch gelte auch dann, wenn diese
rechtmäßig seien und die Informa-
tionen dort nicht gleichzeitig ge-
löscht würden. Ab wann genau ein
Recht auf Vergessen besteht, haben
die Richter nicht festgelegt.

Zur Begründung schreibt der
EuGH, mit der Eingabe eines Na-
mens bei einer Suchmaschine kön-
ne ein Nutzer „ein mehr oder we-

die Richter deutlich: Wer in Spani-
en eine Filiale unterhalte, müsse sich
an die dort geltenden Datenschutz-
gesetze halten. Im Klartext bedeu-
tet das: Egal, wo sich der physische
Server eines Unternehmens, das
Daten verarbeitet, befindet, nicht-
europäische Unternehmen müssen
sich an EU-Recht halten, wenn
sie ihre Dienste an Bürger auf
dem europäischen Binnenmarkt
richten.

Für Google bedeutet das Urteil
einen schweren Schlag. „Dies ist ein
sehr enttäuschendes Urteil für
Suchmaschinenbetreiber und On-
line-Verleger“, teile der Suchma-
schinenbetreiber mit. Das Unter-
nehmen hatte in dem Verfahren ar-
gumentiert, es sei laut EU-Daten-
schutzrichtlinie nicht verantwort-
lich dafür, dass personenbezogene
Daten auf den jeweiligen Websei-
ten verarbeitet werden.

D R E I F R A G E N A N

Gérard Lommel ist Präsident der „Commission na-
tionale pour la protection des données“ (CNPD).
Luxemburgs oberster Datenschützer sieht das Urteil
des EuGHs, das Suchmaschinenanbieter verpflich-
tet, Einträge im Suchindex auf Antrag zu löschen,
als „wichtigen Schritt in die richtige Richtung“.

1
Herr Lommel, wie schätzen Sie
dieses Urteil des EuGH ein?

Es handelt sich um das zweite
Urteil innerhalb von fünf Wo-
chen, mit dem die europäischen
Richter zeigen, für wie wichtig sie
den Schutz der Grundrechte er-
achten. Sie verlangen, dass das
Recht auf Privatsphäre und der
Datenschutz in ein gleichgewich-
tetes Verhältnis zu den neuen
Möglichkeiten gestellt werden, die
die Technik heutzutage erlaubt.
Die Richter gehen weit über die
Empfehlungen des Generalan-
walts hinaus, indem sie klar den
Weg zu einem „Recht auf Ver-
gessen“ aufzeigen. Für die CNPD
ist dieses Urteil ein Grund zur
Genugtuung.

2
Was bedeutet das Urteil kon-
kret? Wird die CNPD bald mit

Anträgen und Beschwerden über-
häuft werden?

In erster Linie werden wohl
Google oder Bing sich mit die-
sen Löschanträgen befassen
müssen.

3
Google unterhält in Luxemburg
keine Filiale, anders als z. B. in

Spanien. An wen können sich die
Luxemburger Einwohner richten,

wenn sie ihr „Recht auf Vergessen
werden“ geltend machen wollen?

Es ist derzeit nicht klar, an wen
sich Luxemburger Bürger mit ih-
rem Antrag richten können. Nicht
früher als heute haben wir Kon-
takt mit Google Benelux aufge-
nommen, um diese Frage zu klä-
ren. Ähnlich werden wir auch bei
Microsoft verfahren. Was Google
anbelangt, könnte die Filiale in
den Niederlanden, aber auch das
Büro in Belgien, das sich um die
Vermarktung von Werbung in
Luxemburg kümmert, zuständig
sein. Wir lassen nicht locker, bis
wir die Antwort wissen, und wer-
den sie umgehend auf unserer
Webseite veröffentlichen. Die
Antwort auf die Frage, an wen
sich die Bürger mit ihren Anträ-
gen richten können, wird dadurch
erschwert, dass derzeit noch in
jedem Mitgliedsstaat eine unter-
schiedliche Gesetzgebung
herrscht. Die anstehende Daten-
schutzreform ist wichtig, damit
große Internetfirmen nicht etwa
auf die Idee kommen, solche An-
träge zu ignorieren. Zumindest
hat die spanische Datenschutzbe-
hörde das Vorrecht, saftige Geld-
bußen zu verhängen.

n Interview: Pierre Leyers
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